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 Kämmerei 
 Datum 04.02.2021 

 
 

 
Beschluss-Vorlage 2021/0051 zur Sitzung am 23.02.2021 
des HAUPTAUSSCHUSSES  
 
 
 
TOP  1 
 

öffentlich 

Betreff: Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 

 
Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein   
          

          
Kosten laut Beschlussvorschlag:  Kosten der Gesamtmaßnahme  Folgekosten 
Euro   (nur bei Teilvergaben)   einmalig 
Kosten lt. Kostenschätzung       lfd. jährl. 
Euro   Euro   Euro  
          

          
Veranschlagt     Produktkonto  
im Ergebnis-HH im Investitions-HH mit Haushaltsansatz  
 2021  2021 Euro  Bereits vergeben  
          

          
Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin 
 wurde gehört  hat zugestimmt  hat nicht zugestimmt 
          

 
 
Sachverhalt: 
 
In der nicht öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses am 26.01.2021 wurden folgende Beschlüsse 
gefasst: 
 
TC Kreuzlinger Forst e.V. – Antrag auf Errichtung einer Traglufttennishalle 
Gewährung eines Investitionszuschusses 
 
Der Hauptausschuss beschloss, dem TC Kreuzlinger Forst zur Errichtung einer Traglufttennishalle ei-
nen Investitionszuschuss in Höhe von 20% der anfallenden Kosten, maximal jedoch 105.000 Euro, zu 
gewähren und den bestehenden Erbbaurechtsvertrag vorzeitig zu verlängern. Der Oberbürgermeister 
oder seine Vertreterin im Amt wurde ermächtigt, entsprechende Vereinbarungen abzuschließen und die 
dafür erforderlichen Willenserklärungen abzugeben. 
 
 
Umsetzung Haushaltskonsolidierungskonzept, Allgemeines 
 
Der Hauptausschuss beschloss, die Maßnahmen zur Konsolidierung der städtischen Finanzen in der 
Haushaltsplanung für 2021 ff. zu berücksichtigen. Die Verwaltung wurde beauftragt, diese in den Haus-
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haltsentwurf zur Vorberatung einzuarbeiten. 
 
 
Zusätzlicher Tagesordnungspunkt – Regelung des Bayerischen Kabinetts zur Erstattung von 
Elternbeiträge 
 
Der Hauptausschuss beschloss, für die Zeit, in der auf Grund der Corona-Pandemie die Schließung von 
Kindertagesstätten angeordnet ist, auf Elterngebühren soweit zu verzichten, als Kinder hierdurch nicht 
betreut werden. 
Der Hauptausschuss beschloss, die freien und kirchlichen Träger von Kindertagesstätten in der oben 
genannten Art und Weise in so weit zu bezuschussen, als sie auf Grund der Schließung von Kinderta-
gesstätten auf Elterngebühren verzichten.  
Die Verwaltung wurde ermächtigt, eine entsprechende Deckung des daraus resultierenden Mehrauf-
wands herbeizuführen.  
 
 
Bei den anderen in dieser Sitzung gefassten Beschlüssen sind die Geheimhaltungsgründe noch nicht 
weggefallen.  
 
 
 
Markus Sperber – Sabine Schmid 
 
Zustimmung  

 

    genehmigt OB 
 
 


